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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1776/J-NR/78, 

betreffend Zusatzurlaub für Körperbehinderte, die die Ab

geordneten MELTER und Genossen am 17. März 1978 an mich 

richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

. ad 1):. 

Gemäß § 33 BDG. ist für Invalide die Erhöhung des Urlaubs

ausmasses vorgesehen. Diese Bestimmung ist jedoch - wie dies 

auch in der Anfrage zum Ausdruck kommt - gemäß § 122 BDG. 

auf Lehrer nicht anzuwenden. 

,. . 
AI~ einzige Möglichkeit Lehrpersonen mit Körperbehinderung 

Erleichterungen, die einen angemessenen Ersatz für den nicht 

möglichen Zusatzurlaub darstellen, zu gewähren, bietet sich 

§ 8 Absatz 2 des Lehrverpflichtungsgesetzes 1965 an, wonach 

die Lehrverpflichtung über Ansuchen des Lehrers, insbe

sondere aus gesundheitlichen Gründen, herabgesetzt werden 

kann. In diesem Zusammenhang muß jedoch darauf hingewiesen 

werden, daß diese Diensterleichterung lediglich in Fällen 

mit geringer Minderung der Erwerbfähigkeit Platz greifen 

kann, zumal bei einer infolge Krankheit durch länger als 

z~ei Jahre gewährten Ermäßigung der Lehrverpflichtung auf 

die Hälfte ihres Mindestausmasses mit einer amtswegi.gen 

Versetzung in den zeitlichen Ruhestand vorzugehen wäre 

(§ 28 Absatz 1 Ziffer 2 LDP.). 

Anderweitige Möglichkeiten, Erleichterungen für Lehrpersonen 
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mit Körperbehinderung einzuräumen, bestehen auf Grund 

der derzeitigen Gesetzeslage, insbesondere auch im Hin

blick auf die Besonderheiten des Schuldienstes, nicht. 

ad 2): 

Eine erlaßmäßige Regelung derartiger Erleichterungen er-· 

übrigt sich deshalb, da die Möglichkeit, eine Lehrpflicht

ermäßigung in Anspruch zu nehmen, jeder Lehrperson frei

steht, anderweitige Erleichterungen jedoch ohne gesetzliche 

Grundlage nicht geschaffen werden können. 

1672/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




